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Merkblatt zur Aufnahme in das Albertus-Magnus-

Studierendenwohnheim Heidelberg 

 

Das Albertus-Magnus-Haus ist ein Studierendenwohnheim in Trägerschaft der Röm. Kath. 

Kirchengemeinde Heidelberg. Es bietet den Studierenden neben guten Wohn- und Ar-

beitsbedingungen viele Möglichkeiten, die eigenen menschlichen, kulturellen und religiö-

sen Erfahrungshorizonte zu erweitern und zu vertiefen. Studierende aller Fachrichtungen, 

Nationalitäten und religiöser Konfessionen können sich um die Aufnahme in das Wohn-

heim bewerben. 

 

Voraussetzung für die Aufnahme ist die Bereitschaft, sich mit den eigenen Fähigkeiten für 

die Hausgemeinschaft zu engagieren und das gemeinschaftliche Leben zu bereichern. 

Die Bewohnenden des AMH sollen im Rahmen der Mitverwaltung aus eigener Initiative 

und Mitverantwortung heraus das Zusammenleben gestalten. Zum anderen wird eine per-

sönliche Grundhaltung erwartet, die der christlichen Ausrichtung des AMH entspricht und 

dieser gegenüber offen ist. Dazu gehört das Interesse an einer Auseinandersetzung mit 

dem eigenen Glauben und anderen religiösen und weltanschaulichen Vorstellungen und 

die Teilnahmebereitschaft am Programm des Hauses sowie den Angeboten des Katholi-

schen Universitätszentrums. Formale Voraussetzung für die Aufnahme ist die Immatrikulati-

on an der Universität Heidelberg, der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, der Hoch-

schule für Kirchenmusik Heidelberg oder der Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg. 

 

Das Haus liegt in ruhiger Lage in Heidelberg-Neuenheim. In den vier Stockwerken wohnen 

insgesamt 63 Studierende in Einzelzimmern. Im Untergeschoss befindet sich auch eine se-

parate Wohnung, die als Wohngemeinschaft vermietet wird.  

Alle Zimmer sind möbliert (Schreibtisch, Bett, Lattenrost (keine Matratze!), Regal, Schrank) 

und verfügen über Internetanschluss.  Außerdem befindet sich ein Waschbecken im Zim-

mer. Ausnahme hiervon sind die Zimmer im Untergeschoss und in der Wohngemeinschaft, 

in denen kein Waschbecken installiert ist. Toiletten und Duschen befinden sich auf allen 

Stockwerken auf der jeweiligen Etage. Auf jedem Stockwerk steht den Bewohnenden zu-

dem eine Küche mit Aufenthaltsbereich zur Verfügung. Ferner können folgende Gemein-

schaftsräume genutzt werden: Fernsehraum, Bibliothek, Kapelle, Hausbar und Wasch- und 

Bügelraum.  

 

Die Umgangssprache im AMH ist in der Regel deutsch. Internationalen Studierenden bietet 

es daher ein sehr gutes Umfeld, um die deutsche Sprache zu erlernen. 



Die aktuellen Mietpreise sind auf der Homepage zu finden. 

 

Der Mietvertrag beginnt am 01. April bzw. am 1. Oktober und endet am 31. März bzw. am 

30. September. Er wird semesterweise auf Antrag verlängert. Die Höchstwohnzeit beträgt 

sechs Semester. Ein Anspruch seitens der Bewerber*innen auf bestimmte Zimmer besteht 

nicht. 

 

Bewerbungen um die Aufnahme in das Wohnheim müssen bis spätestens 15. Januar bzw. 

15. Juni für das folgende Semester über das Online-Bewerbungsformular übermittelt wer-

den: 

1. Vollständig ausgefüllter Online-Fragebogen 

In einem PDF zusammengefasst (max. 5 MB): 

2. Motivationsschreiben (max. 1 Seiten) 

3. Lichtbild (bitte mit Namen auf der Rückseite) 

4. Möglichst aussagekräftige Referenzen/Empfehlungsschreiben (soziales/kirchliches/ 

 politisches Engagement, Vereine, Jugendarbeit…) 

5. Immatrikulationsbescheinigung 

6. Nachweis über eine gültige Haftpflichtversicherung 

 

Liegt zum Zeitpunkt der Bewerbung noch keine Immatrikulationsbescheinigung vor, so 

kann diese nachgereicht werden. Bitte dies deutlich in der Bewerbung vermerken! 

 

Es werden nur vollständig eingereichte Bewerbungen bearbeitet. 

 

Über die Aufnahme in das Wohnheim entscheidet ein Ausschuss, der aus der Heimleitung, 

Mitgliedern des Pfarrgemeinderats der Stadtkirche Heidelberg, einem Vertreter des KUZ 

und zwei Vertreter*innen der Hausbewohnenden gebildet wird. Die eingereichten Bewer-

bungen werden dem Ausschuss vollständig zur Einsicht bereitgestellt. 

 

 

Die Heimleitung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand 28. April 2025 


